
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1986/3/6 13Os16/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.03.1986

Norm

StGB §15 Abs3 D

StGB §269

StGB §287

Rechtssatz

§ 269 StGB normiert kein Sonderdelikt. Wer immer daher Gewalt oder eine gefährliche Drohung gegen einen Beamten

zur Hinderung einer Amtshandlung gebraucht, für den ist grundsätzlich auszuschließen, daß "die Vollendung der Tat

...... nach der Art der Handlung oder des Gegenstandes, an dem die Tat begangen wurde, unter keinen Umständen

möglich war". Ein konkreter Ein;uß der Alkoholisierung des Täters auf den Geschehnisablauf hat bei einem

Schuldspruch nach § 287 StGB außer Betracht zu bleiben.
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